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Das Kapitaleinlageprinzip –  
was bereits jetzt vorzunehmen ist

Mit der Einführung des Ka­
pitaleinlageprinzips per 

1.1.2011 im Rahmen der 
Unternehmenssteuerreform II 
wird bei Ausschüttungen von 
Kapitalgesellschaften an private 
Anteilsinhaber das Nennwert­
prinzip durch das Kapitaleinla­
geprinzip abgelöst. Dadurch 
werden Rückzahlungen von ein­
mal geleisteten Agioeinlagen 
und Zuschüssen an Anteilsinha­
ber grundsätzlich steuerfrei 
möglich sein.

Unter geltendem Recht unter­
liegen Rückzahlungen von  
Einlagen, Aufgeldern und Zu­
schüssen von Anteilsinhabern 
von Kapitalgesellschaften (AG, 
GmbH, Genossenschaft), welche 
über dem Nennwert liegen, der 
Einkommens- sowie der Ver­
rechnungssteuer. Diese Rege­
lung wurde allgemein als stos­
send empfunden, da bei diesem 
System Auszahlungen erneut 

besteuert werden, welche der 
Anteilsinhaber mit privaten  
Mitteln in seine Gesellschaft ein­
gebracht hat, was etwa bei Sanie­
rungen oder Sacheinlagegrün­
dungen häufig vorkommt. 

Das Kapitaleinlageprinzip

Mit der Einführung des Kapi­
taleinlageprinzips werden von 
den Anteilsinhabern erbrachte 
Kapitaleinlagen, welche nach 
dem 31.12.1996 geleistet worden 
sind, bei Rückzahlung in das Pri­
vatvermögen gleich behandelt 
wie die Rückzahlung von Nomi­
nalkapital. Sie bleiben somit  
einkommens- und verrech­
nungssteuerfrei. Auf Ebene der 
direkten Bundessteuer werden 
die Bestimmungen per 1.1.2011 
in Kraft treten. Die Kantone ha­
ben ihre Gesetzgebung ebenfalls 
bis zum 1.1.2011 anzupassen. 
Dem Kapitaleinlageprinzip steht 
der Entwurf des neuen Aktien- 

und Rechnungslegungsrechts 
gegenüber. Weil in diesem Ge­
setzesentwurf die Ausschüt­
tungsfähigkeit von Agioreserven 
verneint wird, würde die steuer­
liche Neuerung de facto ausge­
hebelt werden. Es darf aber  
erwartet werden, dass der Ent­
wurf in den parlamentarischen 
Verhandlungen noch angepasst 
wird.

Für die Qualifikation der Re­
serven wird nach dem Massgeb­
lichkeitsprinzip auf die Handels­
bilanz abgestellt. Das Gesetz 
verlangt für steuerbefreite Aus­
schüttungen, dass die Agio-Ein­
lagen in der Handelsbilanz auf 
einem gesonderten Konto ausge­
wiesen werden. Zudem wird  
vorausgesetzt, dass die Kapi­
taleinlagen nicht mit Verlusten 
verrechnet worden sind. Offen 
sind noch diverse Fragen etwa in 
bezug auf Gratisaktien, Teilliqui­
dation, Transponierung oder 

Umstrukturierungen. Die Be­
handlung dieser Fragestellungen 
sowie die Details für die prakti­
sche Umsetzung sollen in einem 
Kreisschreiben der Eidgenössi­
schen Steuerverwaltung geregelt 
werden und sind zurzeit noch 
nicht abschliessend bekannt. 
Entscheidend wird jedoch sein, 
dass die Reserven aus Kapi­
taleinlagen spätestens in der 
Handelsbilanz des Geschäftsjah­

res, das nach dem 1.1.2011 endet, 
gesondert ausgewiesen werden.

Fazit und Handlungsbedarf

Mit der Einführung des Ka­
pitaleinlageprinzips wird ein  
offensichtlicher Mangel im Steu­
ersystem behoben. Im Hinblick 
auf die Umsetzung bestehen je­
doch zurzeit noch Unklarheiten, 
welche in der Praxis zu klären 
sein werden. Auf jeden Fall emp­

fiehlt es sich jedoch, allfälligen 
Agios und anderen Kapitaleinla­
gen seit dem 31.12.1996 aktiv 
nachzugehen und diese zu do­
kumentieren.

Grundsätzlich besteht für in 
privater Hand gehaltene Kapital­
gesellschaften folgender Hand­
lungsbedarf: 
1. �Dokumentation sämtlicher 

nach dem 31.12.1996 getätigter 
Einlagen 

2. �Offenlegung aller Kapitalein­
lagen in der Bilanz

3. �Keine Verrechnung von Einla­
gen mit Verlustvorträgen

4. �Keine Rückzahlung von Kapi­
taleinlagen bis 2011
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Das Thema Nachfolgeregelung 
beschäftigt viele klein- und mit­
telgrosse Unternehmen. Mit  
einem Praxisbeispiel aus unserer 
Tätigkeit als Steuerberater geben 
wir eine Orientierung zu steuer­
optimierten Nachfolgelösun-
gen.

Ausgangslage

Herr Steiner betreibt seit  
20 Jahren eine Schreinerei als 
Aktiengesellschaft. Mit der Un­
ternehmensnachfolge hat er sich 
bereits seit längerem auseinan­
dergesetzt und im langjährigen 
Betriebsleiter, Herrn Fehlmann, 
eine ideale Person gefunden. Ge­
meinsam mit seinem Steuerbe­
rater legt er die wesentlichen 
Eckdaten der Nachfolgelösung 
fest:

Herr Steiner hält die Aktien  
an der Schreinerei (nominell  
100 000 Franken) in seinem  
Privatvermögen. Der aktuelle 
Unternehmenswert beträgt  
mindestens eine Million Fran­
ken – dieser Wert wird als Kauf­
preis festgelegt.

Der Steuerberater zeigt ihm 
zwei mögliche Wege für die Ver­
kaufsabwicklung auf und weist 
auf die steuerlichen Konsequen­
zen hin:

Privatkauf

Herr Fehlmann kauft die  
Aktien als Privatperson. Für 
Herrn Steiner resultiert damit 
ein Kapitalgewinn von 900 000 
Franken – dieser ist steuerfrei. 
Herr Fehlmann kann 300 000 

Franken für die Kaufpreistilgung 
aufbringen, für den Rest (700 000 
Franken) gewährt ihm Herr Stei­
ner ein privates verzinsliches 
Darlehen. Den Zins und die 
Amortisation soll Herr Fehl­
mann aus dem jährlichen  
Gewinn der Schreinerei (rund 
150 000 Franken) finanzieren, 
indem er diesen entweder als 
zusätzlichen Lohn oder als Divi­
dende bezieht. 

Ob Lohn oder Dividende, bei­
de Varianten sind mit hohen Ab­
gaben und Steuern verbunden: 
Für Lohn rund 14 Prozent So­
zialversicherungsabgaben und 
rund 30 Prozent Einkommens­
steuern, also jährlich über 65 000 
Franken; für die Dividende trotz 

privilegierter Besteuerung rund 
60 000 Franken.

Akquisitionsholding

Der Steuerberater legt darum 
ein ganz anderes Modell nahe: 
Herr Fehlmann soll die Schrei­

nerei-Aktien nicht als Privatper­
son kaufen, sondern über eine 
von ihm zu gründende Holding­
gesellschaft. Die finanziellen 
Vorteile liegen klar auf der Hand: 
Der jährliche Gewinn der Schrei­
nerei wird mittels Dividende 

nicht an Herrn Fehlmann privat, 
sondern an die Holding ausge­
schüttet – dies völlig steuerfrei. 
Auf privater Stufe entfallen da­
mit vorläufig sämtliche Abgaben 
und Steuern – es bleibt einzig die 
Gewinnsteuer auf Stufe Schrei­

nerei von rund 20 000 Franken 
bestehen. Dank der Akquisi­
tionsholding können die Abga­
ben und Steuern von 65 000 auf 
20 000 Franken reduziert wer­
den. Auf die gesamte Amortisa­
tionsdauer eine beachtliche  
Einsparung von rund 300 000 
Franken.

Allerdings bedarf die Holding-
Lösung einer besonders sorgfäl­
tigen Steuerplanung. Werden die 
von der Eidgenössische Steuer­
verwaltung aufgestellten Krite­
rien nicht eingehalten, droht 
Herrn Steiner eine horrende 
Steuernachforderung auf dem 
damalig steuerfreien Kapitalge­
winn von 900 000 Franken.

Wir raten deshalb: Nehmen 
Sie rund um die Frage der Unter­
nehmensnachfolge möglichst 
frühzeitig mit Ihrem Steuerbe­
rater Kontakt auf. Er kann Sie 
kompetent durch diesen heraus­
fordernden Prozess begleiten.
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Dividendenausschüttung an eine Holding ist steuerfrei.
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